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Anfrage zum Elternbeitragsvolumen für die Kindertagesbetreuung im aktuellen und 

kommenden Beitragsjahr.  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

in der Sitzung des Ausschusses für Kinder Jugendliche und Familien vom 28.04.2022 wurde 

die Elternbeitragssatzung für die Kindertagesbetreuung der Stadt Beckum grundlegend 

reformiert. Ziele der Reform waren der Wegfall des Stichtages, eine gerechtere Verteilung der 

Beiträge auf die einzelnen Einkommen und eine deutliche Entlastung der Beitragszahler 

insbesondere für die unteren Einkommensklassen.  

Um eine Bezugsgröße für das zu erwartende Elternbeitragsvolumen zu bestimmen, erstellte 

die Verwaltung eine Modellrechnung. Die damaligen Werte bezogen sich auf die 

Elternbeitragsdaten für Kinder in Kindertageseinrichtungen für das Kindergartenjahr 

2019/2020 mit der seit 01.08.2021 geltenden Elternbeitragstabelle.  

Auf Grundlage der damalig geltenden Elternbeitragssatzung ergab sich ein 

Elternbeitragsvolumen in Höhe von rund 995.300 Euro für die Nutzung von 

Kindertageseinrichtungen. Die Elternbeiträge für die Kindertagespflege und die OGS sind 

nicht enthalten.  

 

Bei den Beratungen in den beiden Klausurtagungen einigten wir uns auf ein 

Elternbeitragsvolumen von 908.000 €. Dieses Haushaltsvolumen basierte auf der Anzahl der 

vergebenen Plätze im Kindergartenjahr 2019/2020. Wir gehen davon aus, dass mit Beginn des 

Anlage zu Vorlage 2023/0124



laufenden Kitajahres ein Überblick über das tatsächliche Elternbeitragsvolumen vorliegt. Vor 

diesem Hintergrund stellen wir uns die folgenden Fragen, mit der Bitte um Ihre 

Beantwortung: 

 Wie hoch ist das Beitragsvolumen im Haushalt der Stadt Beckum für das 

Kindergartenjahr 2022 / 2023 aufgeschlüsselt in die Bereiche: Kindertagespflege, 

Kindertagesstätten und offene Ganztagsschulen? 

 Wie viele Betreuungsplätze sind in den genannten Teilbereichen vergeben? Wie hat 

sich die Anzahl der Betreuungsplätze seit dem Jahr 2019/2020 entwickelt? 

 Für wie viele Betreuungsplätze werden Elternbeiträge in den neu geschaffenen 

„höheren“ Beitragsklassen gezahlt? 

 Konnte das, in den Klausurtagungen gesetzte Ziel von 908.000 € erreicht oder sogar 

übertroffen werden? 

Für eine Beantwortung unserer Anfrage in der nächsten Sitzung des zuständigen Ausschusses 

wären wir sehr dankbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

                                   

 

gez. Felix Markmeier-Agnesens 

Fraktionsvorsitzender SPD 

gez. Peter Tripmaker 

Fraktionsvorsitzender SPD 

 


